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Höh.Pi.Kdr.z.b.V.XI
Geheim!
Reichenberg, 3.4.1945
Ia Nr. 1697/45 geh.
- 5 APR. 1945
13._Befehl
Deutfches Stantsmint
4.4.
für den Ausbau der Sperrzonen
38
A. Organisation
Obostek
1. Oberabschnitt 8a
ob.uy
Der Gauleiter hat mit der Führung des Obeabschnitts 8a
W
a)
Kreisleitcr Schramm beauftragt.
PhrM
Sitz des Oberabschittsleiters ist Tetschen, Kreisleitung
der NSDAP.
Kreis Aussig stellt für den zun Abschnitt Leitmeritz ge-
schlagenen Teil des Kreises Aussig einen Unterabschnitts-
leiter, der für dieses Gebiet verantwortlich ist und die
Verbindung zun Abschnittsleiter sowie zum Kreisleiter Aussig
hält.
b) Stellungsbaustab Helbok übernimat als Oberabschnittskdr. 8a
- unterstellt dem Oberabschnittskdr. 8 - seine Aufgaben
bis spätestens 8.4. Übergabe des Abschnittes Jungbunzlau
I.
an Kdr. H.B.Pi.Brig. i55 ist auf dem Dienstwege zu melden.
2. Verlegung von O.T.Kräften
a) Gem.Vfg. H.Gr. Mitte Ia Nr. 1933/45 geh. v. 31.3.45 befiehlt
etwaige Verlegung (auch nach rückwärts) der O.TiKräfte der
Einsatzgruppe Bruggmonn (VII) der General-Ingenieur der
Heeresgruppe Mitte im Einvernehmen mit den AÖKs. Er erteilt
diesen Befehl in Auftrag des Chefs des Generalstabes des
Obkdos. der Heeresgruppe Mitte nach Vortrag bei diesem und
nur mit dessen ausdricklicher Genehmigung.
b) Jeglicher umittelbarer Eingriff in Verteibung und Einsatz
von Arbeitskräften durch Kdo.-Stellen hat zu unterbleiben.
Ein selbständiges Heranziehen von Krüften der O.T., die in
der freien Virtschaft und Rüstung eingesetzt sind, ist ver-
boten. Derartige Maßnahmen sind geeignet, Planungen, ins-
besondere beziiglich der Wiederherstellung der Reichsbahn-
anlagen zu gefährden.
B. Ausbau
1. In den Oberabschnitten 7 und 8 ist der Bau der Sperren mit dem
10. April abzuschließen. Dazu gehört, daß alle Sperren zum
schnellen Schließen vorbereitet und mit getarnten Kampfanlagen
versehen sein müssen.
Nach diesem Zeitpunkt ist die e-Stellung und in der tschechi-
schen Bunkerlinie zu bauen. Umfang des Ausbaues ist durch
Sonderbefehl geregelt. Für Ausbau ist vom Gaustellungsbaube-
auftragten Sudetenland fir den im Kreis Friedland verlaufen-
den Teil der Einsatz überörtlicher Mührungs- und Arbeitskräfte
vorgesehen.
Oberabschnittskdr, 8 vereinbart mit dem Oberabschnittsleiter 8
Einsatz und Verteilung dieser Krüfte. Für den Kreis Zittau
ist gleichc Vereinbarung mit dem Kreisleiter Zittau herbei-
zuführen.
CNCAL
St.M. πA-17 i/45g
965/458
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2. Flurschäden
Es entsteht häufig Flurschaden, der nicht durch taktische oder
Ausbaubelange gerechtfertigt ist. Insbesondere ist in der jet-
zigen Jahreszeit darauf zu achten, daß die Ausbaukräfte durch
Herumtreten keine Flurschäden veranlassen,
Sollten in Ausnahmefüllen taktische Erfordernisse z.B. Anlage
von Panzergräben und Stellungen in Feldern und Wiesen notwendig
sein, muß der betreffende Ortsbauernführer, bei größeren An-
lagen der Kreisbauernführer über den Zweck der Maßnahmen unter-
richier werden, damtt nicht aus Unkenntnis Verärgerung und Mia-
stimmung entsteht.
. Ansumpfungen wnd Überschwewmungen sind nicht durchzuführeng
nur dort wo ihre Inbetriebnahme und Auswirkumg kurzfristig er-
folgt und der Arbeitsaufwand gering ist, können sie vorbereitet
werden.
3. Bei der Anlage ständig geschlosscner Vegesperren ist auf die
Holzabfuhr in dcn Forstbezirken Rücksicht zu nehmen. In Ver-
bindung mit den Forstäutern ist festzulegen, welche Wege unbe-
dingt hiorfür offen gelassen werden miissen. Umleitungen muß die
Forstvorwaltung in Käuf nehmen.
c. Vorboreitungder_Kampfführung
1. Erfassung der männlichen Bevölkerung ftir die Verteidigung von
Ortsstützpunktcn und Stützpunkten.
Folgende Ausnahmen sind befohlen (siehe Dienstanweisung für die
in den Sperrzonen eingesetzten Stützpunkt-Kdten.)Abschnitt I
Ziff. 3:
a
Flak-Arte iet nur zusätzlich in Rechnung zu stellen, da in-
folge der' angospannton Luftvertoidigungslage häufiger Wechsel
der Flak-eArt. eintritt.
8097)
Bei plötzliohoz Abzug der Flak-Kräfte ist Festhalten durch
Stützpunktkomnandanten uzulässig.
Eisonbahnpereonal darf erst nach Einstellung des Eisenbahnbe-
triobos nur in bosohrinktem Maße erfaßt werden. Es muß sicher-
gostollt werden, dnß nicht Bodienstete in Feindeshand fallen,
die wogen ihrer technischen oder örtlichen Kenntnisse für die
beschlcunigte Wiederaufnahme des Eiscnbahnbetricbes für don
Foind von besonderen Vert sind.
c) Eiscnbahnpioniore, auch Sprengkdos., dürfon nur mit Einver-
ständnis der zuständigen Kdr. der Eisenbahnpioniere bei den
Armoon crfaßt worden.
Kraftfahrzeuge der Eisenbahntruppe dirfen vom Kampfkdten. oder
sonstigen örtlichen Führern nicht peschlagnahmt werden.
d) Tochnischo Ersatz- und Ausbiidungstruppen sind nicht einzu-
sotzen.
Im Einsohließungsfalle gibt os keino Ausnanmen.
Anlagens & Beispiolo für schnell-
Anmi
schließbare Sporron
(Skizzon)
Vortoil or im Entwurf



Höh.Pi. Kdr. z.b.V.XIAnlage 1 zum AusbaubefehlIa Nr. 1697 geh.v. 3 4.1945Schnell verschließbare BalkenriegelsperreKanthalz 10/b cm stark1,0 06,50 bxw.800m095BauklammerZugseilWiderlagerRundholz12cmO0als Gleit-rollen060Gleitbalken08023,50Länge der 2 vor demSchließen der Sperreeinzulegenden Balken50uuiii11Ansicht-1,25100 10753,00SchnittA-BBeschreibung:Die Sperre besteht aus den zwei seitlichenRundholz 12cmSperrkörpern mit den It.Z. ausgespartenAuflagern und dem einrallbaren Balkenrie-eindgelkörper. Letzterer wird aus Rundhölzern,welche durch Querriegel miteinander verbun-den sind, hergestellt. Der Balkenriegelkör-per ruht auf 12cm starken Rundhölzerndie auf den leicht geneigten Gleitbalken la-0,95-Sgern und wird mit Bauklammern in seiner3,00Lage lestgehalten. Der ander gegenüberliegen-den Seite befindliche Sperrkörper erhält einetwa 3,00m langes u. 12 cm starkes Rund-Steineholz mit Vorrichtung zum Aufrollen einesZugseiles.Schließen der Sperre.1Die vorher gur eingepaßten Bleitbalken über1,00+die Straße legen.450 bzw. 6,00mMaße nach0OBauklammern lösen.örtlichen VerhältnissenMittels Zugseil den Balkenriegelkörper in dieGrundrißAussparung des gegenüberliegenden Sperrkör-pers ziehen. Schließzeit: 3MinutenH.



Höh.Pi. Kdr. z.b.V. XISchnell schließbarea g aHolzschrankensperre mit EinwurlvorrichtungIa Nr. 1697/45 v. 5.4.19456,00 bzw. 750mSicherungsdorn.0060000Dorn zum Festhalten009000000der Sperrbalken025~0254200104201001,002.005+S350-Reichs-u.Dg.-Straßen4506,003Sonstige StraßenII0IL4MaßeAnsicht-150-1,251,00075nach örtlichen Verhältnissen-2,75BSchnitt A-Bt100450 bzw 600BeschreibungDie Sperre besteht aus den zwei seitlichen Sperrkörpernmit den beiderseits ausgesparten Auflegern zur Aufnahmeder Rundhöizer. An der dem Feind abgekehrten Seite bei-100derseits der Fahrbahn werden Tragböcke ausgeführt3,00deren oberer Riegel. leicht gegen die Einwurföffnungen(Auflager der Rundhöizer geneigt sind. Die auf den Bök-ken gelagerten Rundhölzer werden durch Eisendorne bei-1SteineZur Auslösung der Sperre werden die beiderseitigenderseits FestgehaitenDorne durch Herausschlagen gelöst (2 Mann). Die Stäm-me rollen mit leichter Nachhilfe in die Auflageschlitze.Schließlen der Sperre durch 2 Mann in 5 Minuten.Balken mit Draht Bandeisen,Bauklammern u.å.gegen,50Zersägen schützen.(Unterabschnitt Obstitn. Sffert)Auf Vorschiag des Kdt d. Fest.Abschn. Nd.Schles.Grund-ißH.



Höh.Pi.Kdr.z.b.V.XISchnell schließendea a  aFallkörperriegelsperreIa. Nr.1697geh.v.5.4.1945+0.95Vorschlag: Höh.Pi. Kdr. Ndr. Schl. ( OT- Bauführer A. Pilz)Bedienungsart>Traggestell herausschlagenZange lösenBetätigung durch einen MannSchließungszeit: 3Minuten00 bzw. 950Kanthölzer 8/bcm starkeinlassen u. aufnaqelnBäume rödelnZange festSicherungskeilZange lösbarZange lósbarKTHFührungsholmAuffanggabelPührungsholm2,00Beschreibung:DrehpunktDie Sperre besteht aus den zwei seitlichenTraggesteil verkeiltAuflagern. Der Fallkörper (C) wird aus Rund-Sperrkärpern mit den It.Zeichnung ausgesparten2,00+2,00hälzern velche untereinander verdübeit aderverrödelt werden, hergestelit. Er ruht z.Tauf3,501,001.753,50einer Festen Unterlage (D) und z.T.aufeinemmit Hoizkeilen Festgelegten hölzernen Tragge-zwischen den beiderseltigen Führungshoimen,Stell.(E). Der Fallriegeikörper ruht außerdemder Festen Zange ( J) und der lösbaren Zan-sowie an der Rück-u.Vorderseite zwischen1,501,50ge (K). Letztere wird durch einen Keil inihrer Lage Festgehalten. Das an der gegen-- tAuffangwiderlager ist das zweite Aufla-überliegenden Seite schräg ausgeführteras4100+100125*100+075-0.95ger des Fallriegelkörpers.Das hälzerne Traggestell (E) wird heraus-Auslösung der Sperre.075Seitenansichtgeschlagen, der Sicherungskeil und straßen-seitige Zange (K) wird gelöst. Durch leichten1,00Schlag auf die Rückseite des FallkörpersD0trichterförmige Auffangwiderlager.föllt dieser quer über die Straße in das21001004,50 bzw. 6,00m1,00GrundrißT.



Hóh. Pi.Kdr. z.D.V. XI
Anlage 4 zum 13.Ausbaubelent
Ia/Stopak
IaNr. 1697/45geh v.5.41945
-260 62w 0.00
Drekpunktbalken
Drehpunktbalkan
8.50
2,00
3
3,50
3,90
(.50
nach drllichen Vechältnissen
Maßle
nach drtlichen Verhältnissen
Mabe
62w 4,00
Ansicht
Schnitt A-B
Bei DG u. Reichsstraßen
sonst
6,00
450
Schnell schließende
Drehpunhtbalken
Holzschrankensperre
Scholter.
Steine
Steine
A2NE
bindig-
Besonders geeignet für umzubauende
Sperren,
IVMOP
Vorschlag:
Pi. S. St.2
45-20cm geschöl
máglichst trackenesHols
bündig
Hail
Draufsicht



Anlage 5 zum 13.Ausbaubefehl

Höh.Pi.Kdr.z.b.V.XI

Ia Nr. 1697/45geh.v.3.4.1945

SchnellschlieBbare

Holzschrankensperre

mittels Rollenu.Rollenbock

Rundeisen 30mm

Gasrohr ca 36mm

Rundholz 15-20cm 

Rolle

SchlieBen der Sperre

Rollen

Holzsparende Bauweise durch

JEIIII

EE

Verwendung von Stein oder

Mauerwerk

mind.2,50

4,50 bzw.6,00

mind.3,00

  mg

Verhältnissen

+0,75+-1,01

Feind

mind.2,00

EW

nach Vorschlag'des Pi.S.St.2

Tbm 1.4.45.



Anlage 5 zum 13.Ausbaubefehl

Höh.Pi.Kdr.z.b.V.XI

Ia Nr. 1697/45geh.v.3.4.1945

SchnellschlieBbare

Holzschrankensperre

mittels Rollenu.Rollenbock

Rundeisen 30mm

Gasrohr ca 36mm

Rundholz 15-20cm

Rolle

Schließen der Sperre

Rollen

Holzsparende Bauweise durch

TEIIE

Verwendung von Stein oder

Mauerwerk

mind.2,50

4,50 bzw.6,00

mind.3,00

 w 

Verhältnissen

+0,75+1,0

Feind

mind.2,00

nach Vorschlag'des Pi.S.St.2

Tbm 1.4.45



Höh. Pi. Kdr. z.D.V.XI
Schnell schließbare Straßensperre
Ia. Nr. 1697/45 geh.v.3.4.1945
Anlage 6 zum 13.Ausbaubefehl
Vorschiag: OT Regiment 188
Schließbalken 30 cm
6,00 bzw.750m
Knagge
Bauklammer
Streichbalken
-1.00
1,00
1,25
1,00
1,00
 f
3,25
Seitenansicht
Beschreibung:
Die Fundamente sind 1,so tier auszuheben. Von Stra.Bßenober-
Feind
kante bis Oberkante Sperre Mindestmaß 2,00m. Die Streich-
balken liegen aut 018-0,20m starken Rundhblzern und sind on
den Außenstempein mit Bauklammern zu verankern. Die Streich-
balken werden wiederum mit Bauklammern an den Rundhölzern
Durchmesser mindestens D,30 m beträgt, Die Schließbalken liegen
belestigt. Bei den Schließbalken ist darauf zo achten, dans der
auf dem Seitlichen Sperrkörper und werden durch Knaggen
gehalten. Die Streichbalken sind zu entrinden und lagern seit-
lich der Straße.
Schließlen der Sperre.
00C
a
Streichbalken auflegen.
Schlleßbalken bis zur Straßenmitte vorrellen.
Knaggen lösen.
Schließbalken quer zur Straße drehen und in die Aussparung der
Sparrkbrper stoßen.
4,50 bzw.
400m
1,00
GrundriR
H.



Fernschreibstelle
29/4r4
Fernschreibname
Lausende Nr.
Angenommen:
Befördert:
Aufgenommen.
Datum:
19
Datum:
19
um
W
um:
GEHEIM
an:
von:
durch:
durch:
Rolle:
Bermerke:
GEHEIM--
Fernschreiben:
EKOL PROSSNITZ FS NR
624 1.4.45 20,00 =
Posttelegramm:
DO
Fernspruch:
AN DEN HERRN DEUTSCHEN STAATSMINISTER FUER
Ubgangstag
Abgangszeit
BOEHMEN UND MAEHREN
CHEF DES MINISTERAMTES -
Bermerke für Beförderung von
HERRN MINISTERIALRAT DR. GIES-P R A G IV =
BETRIFFT : BOEHMISCHE
PSERRZONE BEZUG:
DORTIGES FS NR . 1962/793/45 G VOM 1. APRIL 1945 .
DEM STANDPUNKT VON OBERLANDRAT - INSPEKTEUR KLOSE MOECHTE ICH
BETRETEN; ZUMAL,DA FUER DIE VORHABEN IN BOEHMEN ERHEBLICHE
KRAEFTEANFORDERUNGEN VORLIEGEN, DFE OERTLICH NACH DEN
INZWISCHEN GETROFFENEN. FESTSTELLUNGEN AUCH BEI ETWAIGER
NN RN H  NNNN
ICH
MUSS ZUGEBEN, DASS DIE WOHL NOTWENDIGE ZUSAMMENFASSENDE
EINSCHALTUNG VON PROSSNITZ AUS FUER DIE GERADE JETZT ERST
ANLAUFENDEN UND MINDESTENS TEILWEISE
BESONDERS VORDRINGLICHEN
VORHABEN VIELLEICHT NICHT IN WUENSCHENSWERTEM UMFANG UND
NICHT IMMER MIT DER GEBOTENEN SCHNELLIGKEIT ERFOLGEN KANN.
=  (GEZ) DR. ECKOLDT OBERLANDRAT - INSPEKTEUR
-+++
Unterschrift des Aufiraggebers
Fernsprechanschluß des Auftraggebers
 h 
808 * X.44. 20 000. Hugo Hönicke. Berlin
TA-17
8sn/tod
45



1962/493/459.15

St.M. III A - 17 f/45g.

Prag, den l. April 1945.

Geheim

KR-FS:

An Herrn

Oberlandrat-Inspekteur Dr.Eckoldt,

Proßnitz.

Betr.: Böhmische Sperrzone.

Vorg.: Ohne.

Das nachstehende Fernschreiben übermittle ich zur bald-

gefälligen Stellungnahme:

Alsdann einsetzen aus dem Fernschreiben des Oberlandrat-

Inspekteurs Klose vom 31.3.d.Js. - Nummer 172 von "Ich

habe heute" bis "berichten" !

Hei l H it l er !

gez. G ie s ,

6sh/s4/8021

Ministerialrat.

oejarer:

JRA

 S

Enal

OmSi

FS NR 1962/793/45 G. 1/4 45 1545

ERH EKOL/BIE +
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St.M. III A - 17 f/45g.

Prag, den 1. April 1945.

Seheim

V.

1.IV. 1545

1.)

KR-FS:

An Herro

Oberlandrat-Inspekteur Dr.Eckoldt,

Proßnitz.

Betr.: Böhmische Sperrzone.

Vorg.: Ohne.

Das nechstehende Pernschreiben übernittle ich zur bald-

gefälligen Stellungnahme:

Alsdann einsetzen aus dem Fernschreiben des Oberlandrat-

Inspekteure Klose vom 31.3.d.Js. - Nummer 172 von "Ich

habe heute" bis "berichten" !

Heil Hitler !

gez. Gie g ,

28808

Ministerialrat.

2.) Wv. am 3.4.1945 bei dem Unterzeichner.

Wedersorgelegt am 3.4.45



Fernfchreibftelle
DL.SIOmSmM.IL.
ompunt
Fernfchreibname
Laufende Nr.
Angenommen:
Befördert:
_19.
Aufgenommen:
GEHEIM
31
3Minis
Datum:
um:
Eing.
-1. APP 1945
um:
on
Raku
von:
durch:
leiep tk
durch:
Rolle:
==G E H E I M===
Vermerke:
5 20,45 UHR
Fern(chreiber
RAKN KOLIN FS NR.172 V. 31.3.45
Pofttelegramm:
von:
Fernfpruch:
AN DEN HERRN DTSCH . STAATSMINISTER FUER BOEHMEN U.MAEHREN
IN PRAG ZU HAENDEN VON HERRN MINISTERIALRAT G I E S.
Vermerke für Beförderung vom Abfender auszufüllen
(Beftimmungsort)
-'CFT: BOEHMISCHE SPERRZONE.
NN NEN RN R   
GEHABT, WELCHE DIE GESTELLUNG VON ARBEITSKRAEFTEN BETRAF.
GENERAL BOENICKE ERKLAERTE MIR, DASS SICH DIE ZAHL DER
URSPRUENGLICH ANGEFORDERTEN ARBEITSKRAEFTE VERRINGERN WERDE,
WEIL DIE PLAENE ABGEAENDERT WORDEN SEIEN. TROTZDEM WURDEN FUER
EEAAE EEEEEE  ERG GERAEEE E REEGEE
BENOETIGT, DA ORTSGEBUNDENE IN AUSREICHENDER ANZAHL NICHT ZUR
VERFUEGUNG STAENDEN UND AUCH DIE WEHRMACHT IN DEN EINZELNEN
STANDORTEN NUR EIN VERHAELTNISMAESSIG KLEINES KONTINGENT AN
Fernfprechanfchluß des Auftraggebers
Unterfchrift des Auftraggebers
$A-17/45$
808.  VIl. 44. Hugo Hönicke. Berlin W 62
9Sn 908



80984

ARBEITSKRAEFTEN FUER DEN

AUSBAU HERGEBEN KOENNE. GENERAL BOENICKE

BEHANDELTE DANN DAS VERFAHREN, WELCHES NACH DEN EINSCHLAEGIGEN

ERLAESSEN BEI DER GESTELLUNG

VON ARBEITSKRAEFTEN ANGEWENDET WERDEN

MUESSE. ER MEINTE, DASS DER WEG UEBER DEN STELLUNGSBEAUFTRAGTEN IN

PROSSNITZ,SOWEIT ES SICH UM DIE BOEMISCHE SPERRZONE

 HANDLE,MANCHMAL

ETWAS UMSTAENDLICH SEI. ER WUERDE ES FUER ZWECKMAESSIG HALTEN,

WENN ICH ALS OBERABSCHNITTSBEAUFTRAGTER DIE BERECHTIGUNG ERHALTE

UNMITTELBAR BEIM MINISTERIUM FUER WIRTSCHAFT UND ARBEIT

UEBEROERTLICHE KRAEFTE

ANZUFORDERN ICH ENTGEGNETE

IHM

DARAUF,DASS

AUS GRUENDEN EINER GLEICHMAESSIGEN

UND ZWECKENTSPRECHENDEN

CETSE E E TI  E

TN R EN ERR R R ERRNN EI 

DASS SIE ZWEIFELLOS AUCH DER GRUND, WARUM OBERLANDRAT ECHOLDT AUCH

FUER BOEHMEN ZUM STELLUNGSBEAUFTRAGTEN ERNANNT WORDEN SEI. IM

UEBRIGEN SEI NICHT SO SEHR DAS VERFAHREN BEI DER GESTELLUNG VON

RES M SST  TS AET

EINSCHRAENKUNG AUF DEN INDUSTRIELLEN SEKTOR DIE LAGE AUF DEM

ARBEITSMARKT INSOWEIT ANGESPANNT SEI. ALS IM HINBLICK AUF BESONDERE

KRIEGSWICHTIGE MASSNAHMEN IMMER NOCH EINE VERKNAPPUNG AN ARBEITS=

SNGEEN R GR GEEE GAES

UEBER DEN AUSBAU DER BOEHMISCHEN SPERRZONE AUSDRUECKLICH DARAUF

HINGEWIESEN WORDEN, DASS IN ERSTER LINIE WEHRMACHT ,VOLKSSTURM UND

ORTSGEBUNDENE AFBEITSKRAEFTE ANGESETZT WERDEN SOLLEN UND NUR AUS

N AHMSWEISE UEBEROERTLICHE HRAEFTE. GENERAL BOENICKE GAB MIR ZU,

DASS MEINE AUDNN

AUFFASSUNG RICHTIG

SEI UND WIES DIE ANWESENDEN

OFFIZIERE VOM OBERABSCHNITT NORD

DARAUFHIN, DASS SIE MEHR ALS

BISHER AUF DIE STANDORTAELTES

STRNEINWIRKEN MUESSTEN,DAMIT DIESE



Fernfchreibftelle

Fernfchreibname

Laufende Nr.

Angenommen:

Befördert:

Aufgenommen:

Datum:

19

.V

Datum:

_19

um:

um:..

an:

éaku

von:

durch:

tup lib

durch:

Rolle:

Vermerke:

SOLDATEN AUS DEN EINZELNEN TRUPPENTEILEN FUER DEN BAU DER

BOEHMISCHEN SPERRZONE ZUR VERFUEGUNG STELLEN. ES WURDE DANN

MIT GENERAL BOENICKE DIE FRAGE DER DRINGLICHKEIT DER EINZELNEN

MASSNAHMEN

BESPROCHEN, WOBEI ICH DARAUF AUFMERKSAM MACHTE

A SA E SATTSN

NCHT MEHR WUESSTEN,WELCHE ANFORDERUNG BEI DER GERINGEN ANZAHL

VON ZUR VERFUEGUNG STEHENDEN ARBEITSKRAEFTEN

VORDRIGLICHST

ZU BEHANDELN SEIEN, WEIL JEDER VON DEN BEI IHNEN VORSTELLIG

WERDENDEN OFFIZIERE BEHAUPTE, DIE VON IHM GELEITETE MASSNAHME

WAERE VOR ALLEN ANDEREN ZU BERUECKSICHTIGEN. GENERAL BOENICKE

VERSPRACH MIR DAFUER ZU SORGEN, DASS DIES IN ZUKUNFT NICHT

AEE R R REE REE EERRRE RE

S GAAN  ER

IN WELCHER REIHENFOLGE DIE EINZELNEN MASSNAHMEN BEI DER GE

BERUECKSICHTIGEN SEIEN.

IM

STELLUNG VON ARBEITSKRAEFTEN ZU

Fernfprechanfchluß des Auftraggebers

Unterfchrift des Auftraggebers

808. * Vil. 44. Hugo Hönicke. Berlin W 62
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WORDEN SIND , BERICHTEN.

GEZ. OBERREG. RAT

KLOSE

R KOENIGGRAETZ +++++

28S

OBERLANDRAT INSPEKTEUR

80983
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3 0 MRZ. 1945
Höh. Pi.Kdr.z.b.V.XI
Geheim!
Reichenberg, 26. März 1945
Abt. Ia Nr.1684/45 geh.
Veutfches Stautsminiterium
12. Befehl
für Rabmen und mahren
29.3.
für den Ausbau der Sperrzonen
Eing.
fet
356
enfemo
A. Bildung des Qberabschnitts 8a
ista
1. Mir ist vom Obkdo. der Heeresgruppe Mitte der Ausbau und die
Vorbereitung der Kampfführung in dem an den Oberabschnitt 8 wd
nach Westen anschließenden Teil des Sudetengaues bis zur Elbe,
diese von Liboch bis Leitmeritz ohne Brickenkopf Raudnitz
einschl., von Leitmeritz (Westrand) bis Herrnskretschen aussohl.
übertragen worden.
2. Dieser Raum erhält die Bezeichnung Oberabschnitt 8a.
3. Der Oberabschnitt 8a umfaßt:
Kreis Böhm.-Leipa.
als Abschnitt VI,
Kreis, Rumburg
als Abschnitt VII,
Kreis Leitmeritz mit Teilen des Kreises Außig ostwärts und
südostwärts der Eabe als Abschnitt VIII,
Teil des Kreises Tetschen-Bodenbach ostwärts der Elbe
als Abschnitt IX.
4. Es übernehment
a) den Ausbau
Stellungsbaustab Oberst Schesmer.
Die Zuführung des Stellungsbaustabes Major Hellbok nach
Tetschen-Bodenbach und Unterstellung unter Oberst Sohesmer
ist nach Eintreffen des Kdrs. der H.B.Pi.Brig. 155 in Jung-
bunzlau vorgesehen. In den Abschnitten VI - IX sind Ab-
schnitts-Pi.-Führer einzusetzen.
b) die Vorbereitung der Kampfführung nach 9. Befehl fütr den
Ausbau der Sperrzonen Abschnitt D Einsatzstab Oberst Richter,
Zittau, der in den Abschnitten VI - IX Abschnittskdten. für
die Vorbereitung der Kampfführung einsetzt; Offiziere hier-
für sind überwiesen.
5. Stellungsbaustab Oberst Schesmer übernimmt baldigst den Ausbau
des Oberabschnittes 8a von dem Kommandeur des Elb-Verteidigungs-
T. Abschnitts rechts, Gen.Maj. Müller. Übernahme ist zu melden.
M.πA-179/45g
898/45g
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6. Der Ausbau des Oberabschnittes 8a umfaßt folgende Maßnahmen,
gleichzeitig Dringlichkeit:
a) Fortsetzumg des Baues von Sperren nach den bisher gegebenen
Richtlinien. Schwerpunkt im Ausbau ist zu legen in die all-
gemeine: Linie: St. Georgenthal - Nixdorf - Sebnitz und
nördlich davon bis zur Oberabschnittsgrenze, sowie unmittel-
bar ostwärts der Elbe.
b)
Erkundung und Ausbau des Elbebrückenkopfes Leitmeritz,
Zerstürungsvorbereitungen des Elbeüberganges Leitmeritz,
Sicherstellung der rückwärtigen Verbindungen über die Elbe
gem. 8. Befehl für den Ausbau der Sperrzonen, Abs. C,
Ziff. 7c. Den Ausbau einer 70 to Großfährstelle bei Leit-
meritz übernimmt die O.T. unter Leitung des Hauptbauleiters
Moser, Königgrätz.
c) Erkundung der Linie der ehemals tschechischen Befestigungs-
anlagen und Herrichtung in verteidigungsfähigez Zustand.
d) Erkundung und Ausbau einer Sperrlinie in der allgemeinen
Linie St.Georgenthal - Nixdorß ostwärts Sebnitz.
7. Die Durchführung der Ausbauarbeiten mit den Kräften der Zivil-
bevölkerung erfolgt durch die zuständigen Organe der NSDAP.
Die örtlichen Abschnitts-Pi.-Führer weisen ein über das was,
wo und wie gebaut wird und nehmen die Arbeiten ab.
Gauleiter Sudetenland stellt nach Weisung des Reichsleiters
Bormann alle verflügbaren Kräfte und Hilfsmittel zur Verfügung.
B. Vorbereitung der Kampfführung
1. Fir die Vorbereitung der Kampfführung sind in den Oberabschnit-
ten 7, 8 und 8a·folgende Abschnittskdten. eingesetzt:
Oberabschnitt 7
Abschnitt
I
Kreis Braunau
Obstlt. von Bredow
91
II
Trautenau
Major
Meyer
III
a
Hohenelbe
Major
Nickel
Oberabschnitt 8
Abschnitt
I
Kreis Gablonz
Obstlt. Koslar
II
H
Reichenberg
Major
Streicher
III
#
Friedland
Hptm.
Queitsch
A
IV
1f
Dtsch.Gabel
Obstlt. Thielmann
A
#
Zittau
Obstlt. Vorbcrg
Ortsstützpunkt
Stadt Zittau
Kampfkdt. Major Kienast
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(Oberabschnitt 8a)

Abschnitt

VI

Kreis Böhm. Leipa

Obstit. von Lochow

*

VII

&

Rumburg

Major

r Merzdorf

M

VIII

E

Leitmeritz

Obstlt. Sperlich

19

IX

H

Tetschon-Bodenbaoh - noch nicht besetzt.

2. Es sind unterstellt:

die Abschnittskdten. des Oberabschnitts 7 dem Oberabschnittakdr.

Obstlt. Viilinger, Trautcnau

die Abschnittskdten. des Oberabschnitts 8 und 8a dem Einsatzstab

Oberst Richter, Zittau.

Dic Absohnittskdten. haben mit den Kreisstabsführern und don

Brtlichen Abschnitts-Pi.Führern eng zusammenzuarbeiten. Die Gau-

stabsführung des Deutschen Volkssturms Sudetenland wird gebeten,

die Abschnittskdten. in der Vorbereitung der Kampfführung in den

Kreisen zu unterstützen.

C. Erkundung und Ausbau

1. Dic Elbebrüokenköpfe im Oberabschnitt Böhmen-Nord haben einen

zu großen Umfang. Als vorläufige Sicherungsbesatzung ist ein

verstärktes Btl. vorgesehen. Dazu darf sich die HKL des Brücken-

kopfes nur mit einem Halbmesser von 4 - 5 km um die Brüoke er-

strecken. Die bisherigen Erkundungsergebnisse sind daraufhin

zu überprifen. Der unmittelbare Brückeneingang muß nochmals ge-

sichert werden in der Art, daß durch die Brückenkopfstellung

durchgebrochene Panzer die Brücke nicht im direkten Sohuß unter

Feuer nehmen können.

Vorlage der Einzelerkundungsergebnisse auf Karte 1 : 25 O00 mit

Einzeichnung der infanteristischen Widerstandsnester und Stütz-

pukte und der Sperren im Brückenkopf zum 10.4.45.

Mit dem Ausbau ist jedoch sogleich zu beginnen.

Für Brückenkopf Leitmeritz, s. Abschnitt A Ziff. 6b, im Oberab-

schnitt 8a gilt das gleiche.



2. Gliederung des O.T.Einsatzes im Oberabschnitt Böhmen-Nord
Oberbauleitung Blücher!
Einsatzort: Plaß ostw. Jungbunzlau
Bauleitung Sohulle
97
Semtschitz südostw.
Jungbunzlau
Bauleitung Ruppel
44
Lieban
Bauleitung Badermann
I1
Meinik
Oberbauleitung Enzian:
Einsatzort: Podiebrad
Bauleitung 1
3
Niemschitz b. Pardubitz
Bauleitung 2
K
Königgrätz
Bauleitung 3
#
Neudorf b. Kolin
Bauleitung 4
a
Brandeis
Außenstelle Pastor
Pt
Leitmeritz
3. Die Feindpanzer pflegen sich in letzter Zeit cur Umgehung der
Panzersperren weiter von der Straße abzusetzen als bisher.
Panzergräben oder andere Pz.Geländehindernisse im Anschluß
an Straßen-Panzersperren sind daher stets bis zum Erreichen
eines panzersicheren oder mindestens stark panzerhemnenden
Geländestückes zu bauen. Der Fanzergraben darf auch nicht
unmittelbar am Waldrand aufhören, er hat noch ein Stück in den
Wald selbst hinein in voller Ausbaubreite zu laufen und erst
an einer nicht einschbaren, möglichst gutgetarnten Stelle zu
enden.
Kürzere Panzergrabenstücke wirken besonders gut, wenn sie als
Panzerfallen ausgebaut werden, d.h. der Bodenaushub restlos
verzogen und der Graben selbst umgebungsgleich überdeekt ist.
4. Erfahrungen an der Vestfront haben ergeben, daß Hangsprengungen
in gebirgigem Gelände eine besonders wirksame Panzerabwehrmaß-
nahme darstellen. Soweit Sprengmunition vorhanden, ist von
dieser Sperrmaßnahme vermehrt Gebrauch zu machen. Die Hang-
sprengung ruß sich jedoch, um wirksam zu sein, auf mehrere 1o0 n
Straße erstrocken. Auf den "Erfahrungsbericht Abwehr (18)"
(z.Zt. unter Höh.Pi.Kdr.z.b.V.XI, Ia/Stopak Nr. 1632/45 gch. -
bei den Oberabschnitts-Kdren, uid-gansatzstab Oberst Richter
im Umlauf) wird hingewiesen.
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5. a) Es ist festgestellt worden, daß an manchen Sperren das

Sehlleßungsmaterial nicht ausreicht, um sie in der orforder-

lichon Höhe (Oberkante mindestens 2 m über dom Erdbodon)

zu schließon. Bei Balkensperren z.B. müssen bei 30 cm starkon

Stärmen 9 Schließungsbalkon vorhanden sein, wenn der unter-

ste Balkon mit dor Unterkanto 1 n über dem Erdbodon liogt.

T

Üborprüfung ist bis 10.4. zu molden.

b) Noch imnor sind cine Anzahl Sporron nicht zur Schnellschlioßung

cingorichtet. Dies ist die dringlichsteBaumaßnahme.

Vorteiler in Entwurf.

/m

0



Minlste
beheum!
Höh. Pi. Kdr. z. b. V. 
Reichenberz, 2 u445
Ia Nr. 1492/45 geh.
Eing.
11. Befehl
für den Ausbau der Sperrzonen
Deutsches. Staatsmini■terium
für Gühmen und Mähren
26.3.
329
A. Organisation
Eln-
1g. Ne.
aitim
1. Es sind verantwortlieh:
Welt
a) im Oberabschnitt 7
his's biiakset
für Ausbau und_Vorbereitung der Kampfflihrung:
Pi.Sd.Stab 16 (O.A.-Kdr. Obstlt. Villinger), Trautenau
b) im Oberabschnitt 8
für Ausbau:
Pi.Sd.Stab 2 (O.A.-Kdr. Oberst Schesmer), Reichenberg
für Vorbereitung der Kampfführung:
Einsatzstab Oberst Richter, Zittau.
c) im Oberabschnitt Böhmen-Nord
für Ausbau:
Höh.L.B.Pi.Fü. 8 (O.A.-Kdr. Oberst Bätz), Königgrätz
für Vorbereitung der Kampfführung:
Abschnitts-Kdr. Böhmen (Kdr.Ld.Sohtz.Div. 539), Prag.
2. In den Oberabschnitten 7 und 8.sind gleiche Abschnitte für
den Ausbau und Vorbereitung der Kampfführung zu biiden.
a) Oberabschnitt 7
Abschnitt I
Kreis Braunau
Abschnitt II
1
Trautenau
Abschnitt III
4
Hohenelbe
b) Oberabschnitt 8
Abschnitt I
Kreis Gablonz
Abschnitt II
H
Reichenberg
Abschnitt III
“
Friedland
Abschnitt IV
"
Dt.Gabel
Abschnitt V
#
Zittau
B. Vorbereitung für die Kaupfführung
1. a) In den Absehnitten der Oberabschnitte 7 und 8 sind für
a u
die Vorbereitung der Kampfführung Abschnitts-Kdre.
in Oberabschnitt 7 durch den Oberabschnitts-Kdr., in
2P.NT.41
Oberabschnitt 8 durch den Einsatzstab Oberst Riehter -
einzusetzen.
\A-17e/45q
026/458
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b) Diese treffen in engster Zusamnenarbeit mit den zu-

ständigen Abschnitts-Pi.Führern - eingesetzt durch die

Oberabsohnitts-Kdre. 7 und 8 - und mit den Kreisstabs-

führern des deutschen Volkssturmes die Vorbereitung

der Kampfführung.

c) Auf den 9. Befehl Abschnitt D wird hingewiesen.

d) In nicht von der Wehrmacht belegten Orten erfolgt Er-

nennung vom Kampfkdten. aus dem deutschen Volkssturm

ausschließlich durch den Gaustabsführer, der auch allein

verantwortlich für die Ausbildung des noch nicht aufge-

rufenen Volkssturmes ist. Mithilfe bei der Ausbildung

durch Ausbildungskdos. der Wehrmacht ist anzubieten.

e) Den Kampfkommandanten ist eine schriftliche Kampfanwei-

sung auszuhändigen. Diese Kampfanweisung hat einen all-

gemeinen Teil gem. Anlage 1 und einen den örtlichen

Verhältnissen angepaßten besonderen Teil, der für jeden

Ort durch Kdr. Oberabschnitt 7 bzw. Oberst Richter für

Oberabschnitt 8 aufzustellen und zu unterzeichnen ist.

Die Kampfanweisungen sind, soweit die Kampfkdten. Volks-

sturmführer sind, über die Kreisstabsführer zu leiten.

Vollzugsmeldung zum 6.4.45. Auf die Aufstellung einer

Sperranweisung (Kampfanweisung) für jede einzelne.Sperre

gem. Vfg. Höh.Pi.Kdr.z.b.V.XI Ia/Stopak/N v. 4.2.45 betr.

Panzerwarndienst - Muster s. Anlage 2 - wird hingewiesen.

f) Die Abschnitts-Pi.Führer, die allein fiir den Ausbau ver-

antwortlich bleiben, sind durch die Abschnitts-Kdre, in

Erkumdung und Ausbau insbesondere in der Herstellung

von infanteristischen Kampfanlagen und Stützpunkten zu

unterstützen, da nicht in allen Ortschaften militärische

Ausbaukräfte eingesetzt werden können.

2. Für die Kampfkommandanten sind Gefechtsstände in den Ort-

schaften auszubauen,und zwar derart, daß sie in allen mög-

lichen Brennpunkten die Verteidigung persönlich aus nächster

Nähe führen und eingreifen können. Sie müssen splitter-

sichere Aufenthaltsräume und gplittergräben besitzen.
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3. Bei den letzten Angriffen der Russen ist den feindlichen

Ranzern das Vordringen dadureh erleichtort worden, daß

Straßensperren mit Riicksicht auf Trecks und eigene Kolpunen

nicht rechtzeitig geschlossen worden sind. remgegeniiber hat

das Obcrkomiando Heeresgruppe Mitte befohlen, daß die

Straßensperren in jedgm Falle bein Herannahen feindlicher

Panger rücksiehtslos zu schließen sind. Stawng der Ttecks

und eigenerKolonnen vor den Sperren missen in Kauf genomnen

werden. Dig Durchführung ist sicherzustellen.

C. Ausbau

1. Im Oberabschnitt Böhmen-Nord vermisse ich in Erkundung und

Beginn des Ausbaues den Schwerpunkt in den von mir befohle-

nen 2 nördlichen Sperrlinien entlang der Nordgrenze des

Oberabsohnittes und im Zuge der Iser.

2. Im Cberabschnitt Böhmen-Nord hat sich die Einflußnahme in

den Vehrmachtstandorten nicht nur auf die Beseitigung un-

richtiger Sperren (Schikanesperren) zu erstrecken (siehe

Turnau), sondern es ist auch fiir die scfortige Ersetzung

duroh richtige Sperren zu sorgen, d.h. Umbau in sehnell

schließbare Sperren mit Bereitlegen des benötigten Schlie-

Bungsmaterials.

3. Es wird immer noch zu wenig mit Fhantasie gearbeitet, dazu

gehört:

a) daß es falseh ist, immer wieder die gleiche Sperrenart

zu bauen;

b) daß Scheinsperren selbstverständlich so aussehen müssen

wie richtige Sperren. Es ist falsch, alle Scheinsperren

mit Reisig zu behängen, während die richtigen Sperren

aus Baumstämmen oder Steinhaufen bestehen.

c) Aufnahme des Be'fehls zum späteron Anlegen weiterer

Scheinsperren einfacher Art in die Kampfanweisung, wie

z.B. Auslegen von Brettstücken oder Blechen, gelockerte

Straßendeoke, Erdhaufen, Scheinminenfelder.

4. Die zum Sohließen der Balkensperren vorgesehenen Baumstämme

sind durch in der Längsrichtung eingesohlagenen Brahtyoder

Bardeisen gegen Zersägen zu schützen.

5. Die Sprengvorbereitungen an den größeren Brücken, das sind

Elbe- und Iserbrücken, haben so zu erfolgen, daß sowohl eine

Unterbrechung flir 14 Tage, d.h. ein Absturz des oder eines

Teils des Oberbaues, wie auch eine völlige Zerstörung, d.h.
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Absturz des: Oberbaues und eine Zerstörung der Pfeiler und

Viderlager erfolgen können. Die jeweilige Artt der Ladungs-

abringung wird befohlen.

6. Straßenbeschilderung

a) Vo durch Sperrmaßnahmen, besonders in Ortsohaften eine

Unterbrechung oder Behinderung des Verkohrs erfolgt,

ist durch Umleitung (möglichst getrennter Einbahnver-

kehr) dafür zu sorgen, daß Stauungen - auch vorüber-

gehend beim Bau selbst - vermieden werden. Hierzu ist

eine ausreichende Straßenbeschilderung mit den üblichen

Verkehrsschildern vorzunehmen, während die risherigen

Schilder fortzunehmen bzw. für die Zeit der Umleitung

zu verdecken sind.

Das bezieht sich sowohl auf Richtungs-und Varnsohilder

wie auch auf die Sehilder mit den Nummern der Reichs-

straßen. Dies ist besonders im Oberabschnitt Böhmen-Nord

bisher 'nicht beachtet worden.

b) In einzelnen.Kreisen weit hinter der Front sind uíver-

ständlicherweiee. Orts- und Straßenschilder entfernt

worden. Eine derartige Maßnahme ist kalendermäßig in

die Vorbereitungen der Kampfführung aufzunehmen, z.Zt.

, aber völlig verfrüht.

7. Bei der Anderung oder Beseitigung von Sperren ist der

fhere Straßenzustand sofort wieder herzustellen.

Anlage 1: Muster einer Kampfanweisung

Annivh

für den Kampfkomiandanten

2: Muster einer Sperranweisung

3: Feststehende Maße beim Bau

von Sperren

4: Fahrfähigkeit neuzeitlicher Panzer

Merkblatt über Einsatz und Ver-

wendung von fahrradbeweglichen

Panzerjagdverbänden.

80978
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Anlage Nr. 1 zum ll. Befchl

für den Ausbau der Sperrzonen

Nr. 1492/45 g. v. 21.3.45

Kampfanweisung für den Kampfkommandanten von .......

(Dicnstgrad, Name)

A. Allgemein:

Auf das Stichvort "Donnerschlag" sind sämtliche Sperren

und Kampfanlagen des Ortes zu besetzen und mit'den ört-

lichen Panzerwarnposton laufend Verbindung zu halton.

Das Sohließen der Sperren befichlt:

a) Die taktisok -vorgesetzte Dienatstelle,

b) bei Gefahr im Vorzuge dor Kampfkommandant

in eigoner Vorantwortung.

Bei Feindangriff ist der Ort unter schwerpunktmäßigem

Einsatz aller vorhandchen Kräfte und Kampfmittel an und

vor den Sperren zu varteidigen; Gegenstaßroserven (Pan-

zerjagdkommandos) sind'auszuschoiden und nahe heranzuhal-

ten. Der Ort darf nur auf Befehl dor taktisoh vorgesotzten

Diè■ststelle'göräumt werden.

B. Im Einzelnen:

( Datwa)

(Untersohrift, Dicnstgrad)
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Anläge Nr. 2 zum ll. Befehl

für den Augbau der Sperrz -

nen Nr.1492/45 g. v.21.3.45

(MusteE!

(für jede Sperre zu führen)

•berabsehnitt .......

Sperranweisung!

Sperre Nr. ..

Art

Lage, Straße .........

Auftrag: .......

Verantwortlicher Nihrer:

Stärke: .......... Mann:

woher:

Wieviel auf Posten ...... Mann: ... Wieviel i.d.Unterk. .. Mann:..

Unterkunft: ................. Nächster Ferneprochcr: …......

Lagerung des Sprengmaterials::

Ort: ............

bei wem: .....................

Fernspr.: ......

Warndienst!

Nahwarnung erfolgt durch wen:

(Panzergefahr)

von wo

:

.......

womit

:

Nächs twarnung:

durch wen: ....

.

(Panzeralarm)

von w

womit

Nach Eingang der Warnung ist zu veranlassen:

:Nächstes Pz.Jagd-Kdo.: ..

•••

Fernspr.Nr.:

Befehl zum Schließen (Sprenggngibt:

22608

(Unterschrift)



Anlage Nr. 3 zum 1l. Bofchl

für den Ausbau der Sperrzonen

Nr. 1492/45 g. v. 21.3.45

Beim Bau der Panzersperren sind über die Einhaltung der

auf den verschiedenen Zeichnungon herausgegebenen Maße Un-

klarheiten aufgetreten. In folgenden werden die in jedem

Falle cinzuhaltenden Maße zusammengefaßt:

Bindende. G r u n d m a ß e von Sperren:

Durchfahrtslücke an R. und Dg.Straßen 6 m, 2-bahnig

je 4.5 m,

Durchfahrtslücke an sonstigen wichtigcn Straßen 4,5om.

Bindende M in d e st ma B e:

Höhe der Sperren

nicht unter 2,00 m

Lichte Durchfahrtshöhe, wenn Schließ-

balken über der Durchfahrtslücke

gelagert

4,00 m

Obare Breite Cer Panzergräben

4,50 m

Tiefe der Panzergräben

3,50 m

Bindende H.ö c hs t ma ße.:

Durchfahrtslücke an militärisch

unwichtigen, aus wirtschaftlichen

Gründen aber offenzuhaltenden

Straßen und Wegen

unter

3,00 m

Auflagerhöhe für unterste Schließ-

balken

1,00 m

Die übrigen in den Skizzen und Anregungen gegebenen

Maße sind nur Anhalte und für Panzersicherheit gegen 60 to

berechnet.

An mi



Anlage Nr. 4 zum ll.Befehl
für den Ausbau der Sperrzonen
Nr. 1492/45 g· v. 2l. 3.45
Fahrfähigkeit neuzeitlicher Panzer
Dureh Reichsführer SS., Försohungsstaffel z.b.V. Forschungskom-
mando Ost, sind mit deutsohen Panzertypen III, IV, V (Panther)VI
(Tiger) Fahrversuohe durchgeführt worden, die die Befahrbarkeit
von Steilhängen, Torfböden und Waldbeständen klären sollen. Dem
Erfahrungsberioht wird folgendes entnommen:
1.) Befahrbarkeit von Böschungen und Hängen
a) lurze, steile Bösohungen:
Bösahungen bis zu 2 m Höhe werden von allen Panzern bis
zu einem Böschungswinkel.von 40 - 45º überwundon. Bedingung
hierzu ist jedoch, daß der Boden ein Abrutschen der Ketten
verhindert. Höhere Bösehungen gleicher Neigung können nicht
überunden werden. 45º ist die Grenze der Steigfähigkeit;
auch wonn die Reibungsvorhöltnisse der Kette mit dem Boden
noch steilere Böschungen zulassen würde, kann oin Übersohrei-
ten von 45º deswegen nicht durchgeführt werden; weil hior
dic Grenze des Überkippens liegt.
b) lange. steile Hänge:
Unter Voraussetzung griffigen Bodens werCen. Hänge von 30
von allen Panzertypen in niedrigaten Gängen üborvunden. Bei
günstigon Bodenverhältnissen liegt die obere Grenze der ab-
soluten Steigfähigkeit für allc Typon bei etwa 35°. Bei stci-
leren Hängen bcginnen meist bei kurzor Bergauffahrt die Ket-
ton zu mahlen, vereteilen den Hang und vorhindern weitere
Aufwärtsbowegungen. Diese Verhältnissc gelten vollgültig
auch dann, wenn. der Steilhang mit Stämmcn bis zu 22 em
Stammstärke (in Brusthöhe gemessen) bostanden ist. Normaler
Waldbcstand ist also für dic Üburvindbarkeit eines Stcilhan-
gos praktiach bedcutungslos..
2.) Überschrcitbarkcit eines Bachlaufest
Die Wasscrtiofe von Bachläufen ist regclmäßig geringer, als dic
Wat-Fähigkeit cines Panzcrs (siche "Murkblätter f. d. Bau von
Straßonspcrren"), sodaß dur Bach selbst keinc wesentlichen
Fahrbehindcrungen darstellt. Entscheidond für die Übersohroit-
barkeit von Gräben und Bächen ist daher veniger dio Breite und
Tiefo, als dic Beschaffanhcit dcr zu orklottornden Ufer und
des Bachgrundes. Insbosondere sind hier Steilufor untor Umstün-
den vollkommeno Panzorhindcrnissc, wenn sie aus dem Bach heraus
erklettert werden müsson. Die äußerste Klotterfähigkoft dor
Panzertypen wird hicrbei h'ufig deswogen nicht orreicht, weil
die Bachgründe infolge Versumpfung nicht dio nötige Bodonrei-
bung crgebon. Einsumpfung von Bachrändern in Verbindung mit
Stoilufcrn von mindestens i m Höhe (natürlioh dder künstlich
hergestollt) machen also die Durchsahrcitbarkeit des Baches,
unabhängig von der Wasscrhöhe, unmöglich.
- 2 -
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3.) Befahrbarkeit von Torfböden:

Stets unbefahrbar für Panzer sind Torfbödon boi cinem ober-

flächennahen Grundvasserstand und lockerer Pflanzendecke

bei oiner Mächtigkeit von mchr als 50 cm. Als Rugel kann

gelten, daß übcrall dort, wo Fußgänger bis an den Knächel

cinsinken, keine Befahrbarkeit für Panzer vorliegt. Mitbe-

stimmend ist aber auch die Länge der zu durchfahronden

Strecke und, der mineralische Untergrund dor Torfböden an der

Grenzc der obenangeführten Mächtigkeit. Forfstrccken unter

20 m können häufig noch in gerader Fahrt durchschritten

werden, gleichartige Torfstrecken von 50 m und darüber je-

doch nicht mehr. Der Bewuchs, Baumstubben, dichte P lster

aus Moos oder Gras, Vichtritte usw. variieren die Bofahr-

barkcit sehr stark, Mineralböden sind in der Regel alle

befahrbar, soweit das Grundwasser nicht an die Öbcrflächo

tritt. Eine Ausnahme machon nur schwere Lehm- und Tonböden,

ohne oder nit sehr geringer Pflanzendocke bei starker Nässe.

4.) Durchfahrbarkeit van Wäldern:

Als allgemeines Ergebnis der Panzerfahrversuche in Kiefern-

wald kann festgestellt werden:

a) Die Grenze der Durchiahrbarkeit liegt in der Ebone bei

Kiefernbcständen mit übcr 35 cm mittlercr Stammstärke

(in Brusthöhe gemessen), also im Alter dos Bestandcs von

etwa 60 - 70 Jahren und darüber. Im Steilhang ist die

Leistung herahgemindurt (siehe unter lb).

b)

Die Bestandsdichte ist von geringer Bedeutung, da im all-

gemeinen starke Stämme einen so großen Stammäbstand haben,

daß sie nacheinander von Panzern erfaßt werdc.l.

c) In ärmeren Waldgebieten in dor Ebene wird es also kaum

Bestände gebcn, dic als absolut unbefahrbar angeschen wer-

den missen. Denn Kiefernbestände über 35 cm mittlerer

Stärke sind in der Regel so licht, daß sich der Panzer

ohne Schwierigkeiten einen Weg durch den Wald suchen kann.

indem er die stärksten Stämme und dichtesten Stellen.

meidet.

d) Die Versuche erstrecken sich nur auf Kicfernbestände,

deren Wurzeln sehr oberflächennahe licgen. Laubwald mit

tiefgreifenden Wurzeln dürfte schon bei geringerer Baum-

stärke, als den für Kiefern-bcstände gültigen, eine Durch-

fahrbarkeit aussehließen.

fal1.
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Anlage 5 zu Höh. Pi. Kdr.z. b. V. XI
Ia Nr. 1492/4 5 geh.
vom 21.3.1945
Abschrift
Merkblatt 77/9
Einsatz und Verwendung
von fahrradbeweglichen
Panzerjagdverbänden
vom 30.1.45
Gliederung.
I. Wesen und Aufgaben
II. Gliederung und Ausstattung
III. Aufgaben der Verbandsführer
Kampfweise der Panzerjagdkommandos.
Der Generalinspekteur der Panzertruppen
General der Panzerabwehr aller Waffen
H.Qu.OKH, 30.1.45
Das Merkblatt 77/9
"Einsatz und Verwendung von fahrradbeweglichen
Panzerjagdverbänden"
von 30.1.45 wird genehmigt.
Guderian
I.) Vesen und Aufgaben:
1.) Die fahrradbeweglichen Panzerjagdverbände sind ein Mittel der
oberen Führung zur beweglichen Bekämpfung durchgebrochener Panzerkräfte
in Frontlücken.
2.) Aufgabe der einzelnen Panzerjagdkommandos ist, in freier Pan-
zerjagd vorgeprellte feindliche Panzerspitzen aufzufangen, sich an
ihre Fersen zu heften, und, wo imer sie auf Feindpanzer. treffen, diese
zu vernichten.
3.) Zur Verstärlung der Panzerabwehr der Truppe sind Panzerjagd-
kommandos weder bestimnt nochæeignet. Keine Dienststelle und keine
Truppe hat das Recht, die Panzerjagdkommandos festzuhalten und ihren
Aufgaben zu entziehen.
4.) Dagegen können Teile der fahrradbeveglichen Panzerjagdverbände
einer Panzerjagd-Brigade (gep. ) taktisch unterstellt werden.
II.) Gliederung und Ausstattung!
5.) Panzerjagdkomandos werden je nach Lage auf dem Kommandowege
in verschiedener Gliederung und Ausstattung aus Freiwilligen aufgestellt.
Je 10 - 20 Panzerjagdkommandos können zu einer Konpanie, je 50 - 100
Panzerjagdkommandos zu einem Panzerjagdverband zusammengefaßt werden.
Eine straffe Verbandsführung ist hierdurch weder möglich noch beab-
sichtigt. Der Grundgedanke der freien Panzerjagd besteht in weitgehen-
der Handlungsfreiheit der Kommandoführer.
6.) Bei der Aufstellung der Panzerjagdkommandos kommt es darauf an,
nur wlche Soldaten heranzuziehen, die sich durch besondere körper-
liche Befähigung und durch Mut auszeichnen, In erster Linie müssen die



Wa
Kommandoführer voll geeignete Persönlichkeiten sein. Nicht die Masse
von Kämpfern und Vaffen, sondern allein Geschicklichkeit und Drauf-
gängergeist sind erfolgentscheidend bei der freien Panzerjagd.
7.) Fir Gliederung und. Ausrüstung der Panzerjagdkormandos dient
folgender Anhalt:
Stärke:
1 Offz.
1 Uffz.
8 Mannschaften
Bewaffnung:
je 1.Sturmgewehr oder M.Pi.
je 2 Stück Panzerfaust
Beweglichmachung: Fahrräder
8.) Eigene Versorgungsdienste stehen den Panzerjagdverbänden
nicht zur Verfügung. Die Verpflegung erfolgt aus dem Lande, die Mu-
nitionsergänzung durch die nächst erreichbaren Truppenteile.
Alle Dienststellen und Truppenteile sind verpflichtet, die
Panzerjagdkommandos in der Durchführung ihrer Aufgabe - auch unter Zu-
rücksetzung eigener Belange - zu unterstützen. Die Panzerjagdkommandos
haben insbesondere das Recht, notfalls den dringendsten für die eigene
Kampfführung benötigten Bedarf an Panzerfaust bei anderen Truppenteile.
zu beschlagnahmen.
III.) Aufgaben der Verbandsführer:
9.) Die Führer der Panzerjagdverbände (Verbands- und Kompanie-
führer) erhalten ihren Auftrag von der Heeresgruppe bzw. der Armce odor
dem Armeekorps, dénon sie unterstellt sind, unmittelbar.
Auf Grund dieses Auftragos erteilt der Verbandsführer seine
Veisung an die einzelnen Jagdkommandos. Diese Weisungen missen ent-
halten:
- Feindbild
80974
- Dinsatzräume
- Zeitdauer
- Melde- und Sammelräume nach Durchführung
des Auftrages.
Einzelheiten über die Durchführung des Auftrages soll die
Versing nicht enthalten.
10.) Die Grundlage für den richtigen Einsatz der Panzorjagäkom-
mandos bildet die Klärung des Feindbildcs. Hierzu hat der Verbands-
führer ständig cnge Verbindung mit den übergeordneten und benaohbartön
Kommandostellen zu halten.
Im engen Einvernchmen nit dom zuständigen Nachrichtenführer
organisiert er einen veitgespannten Panzerwarn- und Meldedienst, zu
dem ihm in orster Linie das postalische Drahtnetz zur Verfügung steht.
11.) Eine wesentliche Aufgabo dcr Verbandsführer ist die ständige
Einsatzbereitschaft der Panzerjagdkommandos mit allen Mitteln sicher-
zustellen und dafür zu sorgen, daß ihnen die nötige Unterstützung durch
andere Truppenteile und Dienststellen zuteil wird.
Hierzu gehört auch vordringlich die Bereitstellung von aus-
reichendem Kartenmaterial, ohne das ein orfolgrciches Arbeiten der Pan-
zerjagdkomnandos nicht dönkbar ist. Bei Verschiebung der Kommandos
übor größere Engfernungen stèllt er mit Hilfe der Komnandodienststellen
don hierfür benötigten Transportraum bereit.
Iv.  Kampfweise der Panzerjagdkommandos/
12.) Das Jagdgebiet' der Panzerjagdkcommandos liegt zwischen und
hintor don feindlichen Ponzerspitzen.
Allein auf sich gostellt, ohne Anlchnung an andere Truppen-
teile, aber auch ohne Einengung durch Absehnittsgrenzen, findet ein ge-
wandter und tatenfrohor Kornandoführer dankbarc Aufgaben, solange die
Kompfführung nicht zu festen Fronten erstarrt.
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13.) Dio Kampfweise ist jagdmäßig; sie ähnelt der Bandenkrieg-
fihrung. Jcdom Kampf mit überlegenem Infanteriegogner ausweichend,
pirscht sich das Kommando mit List und goschicktor Geländcausnutzung
ungoschen an die feindlichen Panzer heran, um sie aus dem Hintorhalt zu
überfallon.
14.) Die besten Holfer der Panzerjagdkomiandos sind orts- und
wogolundige Landeseinwohner. Dio günstigsten Jngdgebiete sind Välder und
Ortschaften, die günstigste Jagdzcit dic Dämnerung und die Nacht. Der
Tag ist zum Beobachten und Ausmachén des Gegners auszunutzen.
15.) Aufgobrachte Landesfahrzcuge erleichtern das schnelle Mit-
führen von Vaffon, Munition und Ausrüstungsmitteln. Darüber hinaus kön-
non für Munition und Ausristung, dic die rasche Boweglichkeit der Kon-
mandos verhindorn, kleine vorsteezte Stützpunkte im Jagdgobiet angelcgt
worden.
Hilfstrosse und Stützpunkto dürfen jedoch nicht dazu füh-
ren, die Jagdkommandos in ihror Frcizügigkeit zu bcschneiden.
16.) Die Führer der Panzerjagdkommandos haben übor den Einsatz
ihror Kormandos hinaus die Aufgabe, den Widorstand zur Vertoidigung
dos Heimatbodens gogen den oingedrungenen Feind an Ort und Stelle zu
rganisieren. Hiorzu ist jedes noch so außergowöhnliche Mittol gerecht-
-ortigt.
Die ganze Bovölkerung ist zur Anlage von Panzersperren und
allo waffenfähigen Mämmer nach kurzer Ausbildung an dor Panzerfaust zur
Panzerbekämpfung mit horanzuzichen.
17.) Hart und schwierig, aber chrenvoll und cntschoidond sind
dio Aufgaben, vor die die Soldaten der Panzerjagdkommandos gestellt
werdon, Das Bewußtsoin, den Heimatboden zu verteidigen, ist Ansporn zu
höchston Mannesmut und letzter Opforbereitschaft.
Anhang zum Morkblatt 77/3
Der Ohof des Generalstabes des Heeres
Gen.Insp.d.Pz.Tr./Gon.d.Pz.Abw.
H.Qu.OKH, dcn 21.1.45
aller Waffon
AusWeis
Der
(Name und Dienstgrad)
Fihrer des Panzerjagdkommandos .
(Nummernbezeichnung)
hat einen Sonderauftrag der Heeresgruppe. Keine Dienststelle
und kein Truppentoil haben das Recht, einen Angehörigen des
Panzorjagdkommondos für eine andore Vervendung festzuhalton.
Alle Pienststollen und Truppenteilc sind gehalten, dom
Fanzer - Jagdkommando jede Unterstützung hinsichtlich Beweglich-
machung, Munitionsergänzung und Vorpflegung, selbst unter Zu-
rücksotzung cigener Bolange, zu gewähren. Das Panzer-Jagdkon-
mando hat insbosondere das Recht, notfalls don dringendston,
für die eigene Kampfführung bonötigten Bodarf an Panzorfaust
bei andoren Trupponteilen zu beschöagnahmen.
Der Chef des Genoralst bes des
Hoeres
Guderian
R
F. d.R. d. A. :
wus
MEjor



iniste
1 5 MRZ. 1945
Höh.Pi.Kdr. z.b.V. XI
Geheim!
Reichenberg, 11. 3. 45.
Ab.t. Ia..Nr. 1292/45. g.
l0. Befehl für den Ausbau der Sperrzqnutsthes Stactsminiftetum
f2r Göhmen und mah
4.3.
.
259
A) Organisation und Kräfteeinsatz
1g. Nt...
tmonguy
Weker an.
1.) Pioniertaktisches Weisungsrecht
9. Befehl, Abschnitt'A, Ziff. 2 wird aufgehoben.
Die Sperrmeldungen des Höh.Pi.Fü. G.G. und Höh.Pi.Kdr.
N.S. sind den AOK l7 bzw. Pz. AOK 4 zu erstatten, die
enom kodonis
sie der Heeresgrüppe Mitte / Gen d Pi weitergeben.
I)
 eca- e d2.) Ausbaukräfte
Den Höh.Ld.B.Pi.Fu. 8 verden unterstellt:
da ill vivo l ed
a) die ganze Heeres-Bau Pi. Brig. 155
Die einzelnen Teile verden durch Pz.AOK 4, Höh.Pi.
bedder ir.
Kdr. 1 u. AOK 9 nach Münchengrätz bzw. Jungbunzlau
dnick? tine a
zugeführt. Die Brigade ist dort wieder zusammenzu-
fassen und möglichst geschlossen einzusetzen, damit
cam dood - dup cdei
der Kdr. der Brig. zugleich Gelegenheit zur Kuf-
frischung der ihm unterstellten Teile hat.
.Sebocad eii
(a
Stab und Teile des Ld.Pi.Btl. 538
libeastites, exdaldend
Diese Teile sind unter Belassung einer Abvicklungs-
stelle ( 1 Offz. u. l Schreiber genügt) aufzulösen
17.1
und personell und materiell zur Auffrischung der
/
fn
übrigon unterstellten Einheiten zu verwenden.
(ndloc)
Wehrgeologenstelle 2
e
/8
E
45
Zuführung voraussichtlich am 17.3. nach Königgrätz,
dort Einsatz für Bearbeitung der Wasserführung der
Inhie ul
Elbe.
2n uf m
-2-
St.M. mA-17d/45q
31/454
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3.) O.T.-Dinsatz im Oberabschnitt Böhmen-Nord

Es werdon eingesetzt:

Bine Oberbauleitung

Oborbauleiter Moser,

zur Gesantleitung des.O.T.-Einsatzes im

O.A. Böhmen-Nord. Auf Zusammenarbeit ange-

wiesen mit Höh.L.B.Pi.Fü. 8, Königgrätz.

Unterstellt:

Oberbauleitung_Blücher, Oberbauleiter Martin in Jungbunzlau

mit je einer Bauleitung in Jitschin,)für

auf Zusammenarbeit angewiesen mit

)Sper-

Pi.Sa.Stab 75

ren-

und einerBauleitung in Jungbunzlau,

aus-

auf Zusammenarbeit angewiesen mit

) bau

Pi.Sa.Stab 4.

und

gine Bauleitung in Melnik (für StraRenbau)

Oberbauleitung Enzian,

Regierwgsbaurat Völk, vorauss,in Kolin

für Herstellung der Elbübergänge

(Fähren und Verstärlung von Brücken)

4.) Quartieranmeldung

Im Einverständnis mit Wehrmachtbevollnächtigten beim Deutschen

Staatsminister für Böhmen und Mähren (Bef. im W.Krs. Böhmen u.

Mähren) sind Quartieranmeldungen in Oberabschnitt Böhmen-Nord in

Abänderung des 9, Befehls für den Ausbau der Sperrzonen Abs. B,

Zirf. 6 unmittelbar durch Abschnitts-Kdr. Jungbunzlau und Jitsohin

bei den St bä. vorzulegen, die dann die Quartierzuveisung vor-

nehnen und anschließend das Einverständnis des Wehrkreisbefehls-

habers einholen.

80972
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B)

Erkundung und Ausbau

l.) Innerhalb der Sperrzone "Schlesisches Gebirge" ist,

soweit in den Bereich fallend, eine Sperrlinie zu er-

kunden; allgemeiner Verlauf Habelschverdt - Braunau -

Schmiedeberg - Verlauf des Nordrandes Riesengeb. - Iser-

gebirge - Neustadt a.d.T. - Grottau - St.Georgenthal.

Ausbau erfolgt durch ein vérdichtetes Netz von Panzer-

sperren an Haupt- und Nebenstraßen sowie Anlage von Orts-

stützpunkten und Stützpunkten an tektisch wichtigen Stellen

des Zwischengeländes; Anschlußpunkte sind mit den benach-

barten Oberabschnitten in Gelände festzulegen. Ioh weise

nochmals auf Führung der HkL an Hinterhang hin; vo nicht

anders nöglich, sind Scheitelstellungen, nur in ganz

besonderen Ausnahmefällen Vorderhangstellungen zu wählen,

letztere bedirfen meiner Genehmigung.

Erkundungsergehis mit schematischer Angabe der Panzersicher-

T.

heit des Geländes ist mit Karte 1 : l00 000 bis 15.3.,

8.oo Uhr vorzulegen.

2.) Artl. Erkundung

a) Durch die Artillerieoffiziere bei den O.A. 7 und 8 sind

sowohl in der ehemaligen tschechischen Befestigungslinie,

wie in der nach Ziff, l.) zu erkundenden Sperrlinie in-

nerhalb der Sperrzone B-Stellen wnd V.B.-Stellen in den

Bereich ihrer Oberabschnitte zu erkunden.

b) Mir jeden km ist eine B- u. V.B.-Stelle vorzusehen, zu

verpflocken (l m hoher Stab mit rotem Kopf) und zu be-

ziffern.

In tschechischer Befestigungslinie

Oberabschnitt 7 Nr. 1 - 50

Oberabschnitt 8 Nr. 10l - 150,

in der Sperrlinie

Oberabschnitt 7 Nr. 51 - 100

Oberabschnitt 8 Nr. 15l - 200.

V.B.-Stellen sind durch ein V.B. über der Zahl kenntlich

zu machen.

Vorlage der Erkundungsergebnisse auf Pendelkarte 1 : loo C0>

K

zum Montag jeder Woche, erstmalig zum l9.3.45.
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3.) Böhmische Sperrzone

a) Der Ausbau der Sperren im O.A. Böhmen-Nord muß an dor su-

detendeutschen Grenze mit den in den im O.A. 7 u. 8 schon

vorhandonen Sperren in Einklang gebracht Werden. Ioh beauf-

trage damit don O.À.-Kdr. Böhnen-Nord.

Dabei ist zu berücksichtigen:

aa) Die im 8. Befehl genannte Sehwerpurktzone beiderseits

der Linie Friedstein - WeiBwasser - Molnil soll Panzer-

spitzen, die zwischen dom Isergebirge wnd der Elbe über

den Raun Reichonberg - Bühm.Leipa vorstoßen wollen, auf-

halten. Ihre Kauptfront ist also norfvestlich, Die Sper-

ron im gleichen Raume dos O.A. 8 dienen demsciben Z..cck.

bb) Die Sperron gegen don O.A. 7 sollen Panzerspitzen, die

zwischen den Falken- u. Eulengeb. einorseits und dem

Ricscngeb. andrerseits aus dem Raume Waldenburg - Landos-

hu uber Trautenau vorstoßen sollon, aufhalten.

Ihre Hauptfront ist also nordostuärts.

b) Pür dic Sporren an den Flußzonen ist folgondes zu Grundc zu

legen:

aa) Dic Sperren an dor Elbe z.isohen Pardubitz und Jermer sind

hauptsächlich nach Osten, zwisohen Pardubitz und Melnik

nach Norden gerichtet.

bb) Die Sperren an der Iser sind sowohl nach Osten als auch

nach VJesten gerichtot.

c) Die Erkundung der Straßen nach 9. Befchl, Abs. E, Ziff. 4 b

hat sich auf Straßen über die Linie Weißwasser - Lissa a.d.E.

in Westrichtung bis zur Linio Raudnitz - Kralup zu beschrän-

ken.

80971
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4.) Stellungsbauten auf Bahngelänce

Nach Mitteilung des Generals dos Transportuesens b.

Obkdo. H.Gr. Mitte worden teilweiso Stollungen auf Bahn--

gelände ausgehoben oder Panzordeckungslöcher an Bahn-

dämmen angelegt, woduroh der Unterbau des Bahnkörpors

geschvächt und dor Eisenbahnverkehr gefährdet wird.

Vor Anlage von Stellungsbauton auf Bahngelände ist dahor

stots zunächst das Einverständnis des zuständigen Be-

triebsamtes, in Zwcifelsfällen die Entscheidung des

Gen.d.Tra:nspw./H.Gr.Mitte cinzuholen.

Auf 9. Befehl Abs. E, Ziff. 5 b wird hingewiesen.

Anaivken

Verteilor im Entturf

Anig.: l u. 2

Skizzen über

schnell zu schließcnde

Sperren.
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Höh.Pi.Kdr.2.b.V.X1
Anlage 2 zum
Balkenschnellsperre
10 Ausbaubefehlie.72g2gd
vom 11.3.45
Kein Schema!Örtliche Verhältnisse
beachten.
Für schnelles Schließen, auch andere Lösungen
möglich.
Eínfahrende Sperre →
7.00m
2,00m
50m
Feldbahngleís o6ospur
Mope
Maße
nach örtlichen
woo'9
nach örtlichen
Verhaltnissen
Verhältnissen
0.75m
>k<
Einfahrende sperre
1.00m 1.25m
>K
a
Umgehung der Sperre
nach örtlichen Verhält-
Maβstab 1=100
nissen sichern
1.20
1
es
2
3
E
+0.60→
17.00-0
-3,50
←1.00
Feldbahnwagen
Achsabstand durch
Eisenträger (od. Schienen
verlängert.
Ohne Maßstab.
Vorschlag
26.Feb.1945
ger. Peikert
Pi. Horch u. Minier Kp. 15
OBLT. U.KD.CHEF



Heh.pi.Kdr. z.b.V. XI

Raichenberg, 10.3.45

Abt.. Ia

Petr.: Sohreibfehlerbericltigung

1223/45 geh. v. 3. 3. 45

OKH Gen d Pi u Fest teilt mit, daß in der Verfg.

OKH/Gen d Pi  Fest/Chefgr. Nr. 200a/45 s. v. 2C.2.45

auf Seite 6, Zi. 3.) zu streichen ist:

"zur Sprengung" und dafür zu setzen: "zur Sperrung".

Deutsches Stactsminifterium

Für Bähmen und Mähcen

Für das Höh. Pi. Kdo.

14.3.

Siay.

Der l. General■tabsoffizier.

Tyb. Re.

hiisteract

MNW

0 

n
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co ce d

Prog, den 5. irs 1945.

für Böhnen und Lihren

1 2 - 7620/226 

Seheim

Fernachroiben!

-

An dio

inlste

Heeresgruppe Hi t t e

-8. MRZ. 1945

Betr.: Ausbau der "Bühniechen Sperrzone".

Beguct Dortigee Pornoohreiben Hr. 2253/65 von 28.2.1945.

Im Anzchluß an meinon Gchnellbriof von 3.3.l945

- I 2-7620/197 g - betr. Stellungobau in Protektorat

Bühmen und sihren.

Auf Grund einer Vereinbarung ait Oberboroicholeiter Lindau

bitte ich, don Sats 3 in Abcats 3 des Defohls Über Auobau

der "Behmiechen Sporrsone" folgende Feooung su gobons

"In Sinvcrnehnon nit don Leiter dor Partoikanzlei

werlen mit der Baudurchführung geniß Führer-

entochoidung von 26.12.l944 die Gauleiter Henlein

und Dr. Jury in Zusammonarbeit mit dom Deutschen

Staatominister für Böhmon und Mlhren, So-Ober-

Cruppenfuhror Prank, beauftragt. Oberbereichs-

leiter Lindau unterotutst die Ganlciter bei der

Baudurchfuhrung und trifft hierfür erforderliche

Haßnahmen in Einvornchmon mit der Heeresgruppe."

I.A.

gez. Urbanus

Abschriftlich

dem Chef des Ministeramts

Herrn Ministerialrat Dr. G i e s.

Im Auftrage:

Beglaubgt

Zohmactten

Renidl

Angestellte

4n3o

38
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Abschrift.

Fernschreiben Nr. 2253/65 vom 28.2.1945.

1l2

An

Wehrmachtbefehlshaber Böhmen und Mähren

und

Deutschen Staatsminister für Böhmen und Mähren.

Befehl über Ausbau der "Böhmischen Sperrzone".

1.) Im Einvernehmen mit dem Deutschen Staatsminister und dem Wehr-

machtbefehlshaber Böhmen und Mähren befehle ich zur "Sicherung

des Böhmisch-Mährischen Raumes"

a) Ausbau einer tiefen Sperrzone in Nord- und Ostböhmen.

Zweck: mit schwachen Kräften das Vordringen feindlicher Pan-

zer und Mot-Verbände auf Straßen und Wegen aufzuhalten.

b) Sicherung der rückwärtigen Verbindungen über die Elbe von

Jermer bis Melnik.

2.) Verlauf der Sperrzone:

a) Vordere Grenze: Verlauf der rückwärtigen Grenze über "Mähri-

sche Sperrzone und der Sperrzone "Schlesisches Gebirge" nord-

westlich Brünn bis Protektoratsgrenze 10 km nördlich Jermer.

Rückwärtige Grenze: Iglau - Deutsch-Brod - Pardubitz - Ver-

lauf der Elbe bis Melnik.

b) Rechte Grenze: Verlauf der Heeresgruppengrenze nordwestlich

Brünn bis Iglau.

Linke Grenze: Verlauf der Protektoratsgrenze 10 km nördlich

Jermer bis nördlich Melnik.

3.) Mit der militärischen Leitung des Ausbaues der Sperrzone und der

Sicherung der rückwärtigen Verbindungen über die Elbe beauftrage

ich den General der Pioniere bei der H.Gr.Mitte. Er erläßt über

die Durchführung des Ausbaues im einzelnen Sonderbefehl. Die

Durchführung der Ausbauarbeiten mit Kräften der Zivilbevölke-

rung nach den Weisungen der Heeresgruppe übertrage ich im Ein-

vernehmen mit dem Leiter der Parteikanzlei, Reichsleiter Bor-

mann, dem Oberbereichsleiter Lindau.
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4e) Kräfte:

a) militärische Kräfte: Wehrmachtbefehlshaber Böhmen und Mähren

stellt die in der Sperrzone eingesetzten Truppenteile, soweit

es Einsatz und Ausbildung ermöglichen, für den Ausbau zur

Verfügung· Er weist hierzu die Standortbereichs- und Stand-

ortältesten an, den Anordnungen des Generals der Pioniere

bei der Heeresgruppe bzw. den von diesem eingesetzten mili-

tärischen Dienststellen bezüglich der Durchführung der Sperr-

aufgaben Folge zu leisten. - Über Zuführung militärischer

Baukräfte aus dem Bereich der Heeresgruppe ergeht Sonderbe-

fehl des Generals der Pioniere.

b) zivile Arbeitskräfte: Die Zivilbevölkerung ist in großmögli-

chem Umfang heranzuziehen. Deutscher Staatsminister für Böhmer

und Mähren stellt alle verfügbaren Kräfte und Sachmittel zur

Verfügung.

5.) Ausbau der Sperrzone:

Richtlinien für den Ausbau der Sperrzone entsprechend meinem

Befehl vom 24.1.45 (OBKDO.H.Gr. A/Ia/Gen.d.Pi./Pi1Nr.391/45 geh.

Ziffer 5.).

6.) Auf Grund der besonderen Verhältnisse im Protektorat werden die

Sperren im allgemeinen nur durch die dort liegenden Truppentei-

le und durch etwaige Volkssturmeinheiten aus den Nachbargauen

besetzt werden können. Demgemäß sind Sperren nur da anzulegen,

wo eine Besetzung durch Truppenteile des Protektorats und Volks-

sturmeinheiten der Nachbargaue möglich ist. Die Erkundung der

Sperren ist daher im Einvernehmen mit dem Wehrmachtsbefehlshaber

Böhmen und Mähren und dem Sonderbeauftragten des Reichsleiters

Bormann, Oberbereichsleiter Lindau, durchzuführen.

7.) Alle Elbübergänge sind zur Zerstörung vorzubereiten. Freigabe

der Zerstörung erfolgt nur durch OKH.

8.) Rückwärtige Verbindungen über die Elbe:

Die rückwärtigen Verbindungen über die Elbe sind durch Einrich-

tung ausreichender Kriegsbrücken und Fahrstellen sicherzustellen.

Einzelheiten befiehlt der General der Pioniere bei der Heeres-

gruppe.
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9.) Generalingenieur stellt unter Ausnutzung aller Möglichkeiten

die erforderlichen Baustoffe und Hilfsmittel zur Verfügung.

O.Qu. stellt je nach Lage den hierzu erforderlichen Transport-

raum sicher.

OBKDO.H.Gr.Mitte/ Ia/Gen.d.Pi.l/

Pi.3 Nr. 1215/45 geh.

v. Weitershausen,

Oberst i.G.

80003
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Abschrift.

Fernschreiben Nr. 2241/52 vom 28.2.1945.

Geheim!

An den

Wehrmachtbefehlshaber

Böhmen und Mähren.

Nachrichtlich an

den Deutschen Staatsminister

für Böhmen und Mähren.

Bezug: OBKDO.H.Gr.Mitte Ia/ Gen.d.Pi./Pi 1/Pi 3 Nr. 1215/45

geh. vom 26.2.

Betr.: Böhmische Sperrzone.

1.) Mit dem Ausbau der Böhmischen Sperrzone und der Sicherung der

tückwärtigen Verbindungen über die Elbe - gemäßmden Weisungen

des Bezugsbefehls - beauftrage ich unter Beibehaltung ihrer

bisherigen Aufgaben:

a) im ostwärtigen Teil der Sperrzone (Hauptabschnitt Ost)

den Höh.Pi.Kdr.1;

b) im nördlichen Teil der Sperrzone (Hauptabschnitt Nord)

den Höh.Pi.Kdr.zbV. XI.

Trennungslinie: Verlauf der Elbe von Pardubitz bis Jermer

(Elbe zu Hauptabschnitt Nord).

2.) Organisatorischer Aufbau.

Der organisatorische Aufbau der Sperrzone ist nach den gleichen

Grundsätzen, die für die bisherigen Sperrzonen der Heeresgruppe

gelten, durchzuführen.

3.) Die Höh.Pi.Kdre erkunden die Sperrzone, weisen ein über das

was, wo und wie gebaut wird und leiten nach militärischen Ge-

sichtspunkten den Ausbau.
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4.) Kräfte zur Durchführung seiner Aufgabe werden dem Höh.Pi.Kdr.

zbV.XI zugeführt und mit Eintreffen unterstellt.

a) von Pz.AOK 4: I und IV Turkarbeitsbrigade.- Teile He.-Bau-

Pi.-Brigade 155;

b) von AOK 17: Pi-Sperr-Komp.912;

c) von Höh.Pi.Kdr.1: Höh.Ld.Bau-Fue 8.-Pi-Sonderstäbe 4 und

75. - Einweisungsabteilung 1037, 1053, 1060. 4•/He-Bau-Pi-

Brigade 155:

d) von OT-Verbindungsführer: 1 Oberbauleitungsstab des Sonder-

einsatzes Watzke als Technischer Stab.

Zuführung ist in unmittelbarem Einvernehmen mit den beteilig-

ten Dienststellen zu regeln.

Die Teile der He-Bau-Pi-Brig.155 sind nach Jungbunzlau zuzu-

führen.

Über eine etwaige Unterstellung von Teilen des OT-Brückenbau-

regiments 80 ergeht noch Befehl. Höh.Pi.Kdr.1 führt Ausbau

mit den ihm unterstehenden Kräften durch. Vorschlag über be-

absichtigte Umgliederung ist vorzulegen.

5.) Ausbau der Sperrzone.

In erster Dringlichkeit sind die Hauptverkehrsstraßen zu sper-

ren. Sie sind, soweit zweibahnig, in einer Breite von 6 m, so-

weit zweibahnig, in einer Breite von 4.50 m offen zu halten.

Karte mit eingezeichnetem Straßennetz wird übersandt. Vor-

schläge für Änderung bzw. Ergänzung sind vorzulegen.

6.) Zur Sicherung der rückwärtigen Verbindungen über die Elbe sind

a) zusätzlich für jede vorhandene Straßenbrücke über die Elbe

je eine Kriegsbrückenstelle 8 t und Fährstelle 24 t ein-

schließlich An- und Abfahrtswege zu erkunden,

b) je eine 7o t Großfährstelle bei Königgrätz, Pardubitz, Ko-

lin und Altbunzlau einzurichten, An- und Abfahrten sowie

Umgehung der Städte, soweit erforderlich, festzulegen und

zu beschildern.

7.) Meldungen

a) zum 10.3.45 Vorlage eines Sperrplanes, Einteilung der Qber-

abschnitte und Kräfteeinsatz;
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b) zum 1. und 15. j.Mts., erstmalig zum 15.3.1945.

aa) Stand des Ausbaues (Pendelkarte 1 : 100.O00 und Formular

gemäß Gen.d.Pi/OBKDO.H.Gr.Mitte/ Pi.3 Nr.714/45 geh.

vom 5.2.45),

bb) Ze■störvorbereitungen der Elbübergänge,

cc) Stand der Vorbereitungen zur Sicherstellung der rück-

wärtigen Verbindungen über die Elbe.

Gen.d.Pi./ OBKDO.H.Gr.Mitte

Pi. 3 Nr. 1240/45 geh.

gez. Böhringer,

Generalleutnant.

00608
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Der Deutsche Staatsminister
14. März 1945.
den
inlsteraiu Pra
für Böhmen und Mähren
I 094
I 2  7560/204 g
20 MRZ. 1945
Nr.
do6e8
Es wird gebeten, dieses Geschäftszeichen und den
Gogenstand bet weiteren Schreiben anzugeben.
Gebelm
Konten der Oberkasse:
dar Nationalbank für Böhmen und Mähren in Prag.
Postsparkassenkonto Nr. 98.500 und Girokonto bei
e0e
be
DLogOTRorGpErOE
OV
An
EIV
die Abteilungen (einschl. zugeordnete Dienststellen)
die Oberlandräte - Inspekteure
das Vermögensamt beim Deutschen Staatsministerium
das Zentralbauamt beim Deutschen Staatsministerium
adoted
den Beauftragten des Deutschen Staatsministers für Böhmen
und Mähren für den Stellungsbau
den Generalreferenten für den überörtlichen Luftschutz
die "Leitstelle Ost" des Deutschen Staatsministers für
1
0
Böhmen und Mähren
die deutschen Leiter und Präsidialchefs in autonomen
Zentralbehörden
die Landespräsidenten - Reichsauftragsverwaltung in Prag
und Brünn
(mit Mehrabdrucken für die nachgeordneten Dienststellen
mit Reichsauftragsverwaltung)
den Oberfinanzpräsidenten
den Kurator der Deutschen Wissenschaftlichen Hochschulen
in Prag
den Kurator der Deutschen Technischen Hochschule Brünn
Nachrichtlich an:
das Büro des Reichsprotektors in Böhmen und Mähren
den Befehlshaber der Ordnungspolizei
den Befehlshaber der Sicherheitspolizei und des SD
den Beauftragten des Reichskommissars für die Festigung
deutschen Volkstums
den Wehrmachtbevollmächtigten beim Deutschen Staatsminister
für Böhmen und Mähren und Befehlshaber im Wehrkreis
Böhmen und Mähren
den Befehlshaber der Waffen-SS Böhmen und Mähren
die OT-Einsatzgruppe "Brugmann" VII
(jeweils persönliche Anschrift mit dem Zusatz oViA.)
Betr.: Verteilung von Geheimsachen und geheimen Reichssachen
Anbei übersende ich Abschrift des Rundschreibens des Reichs-
ministers und Chefs der Reichskanzlei vom 23. Februar 1945
-Rk 228 E g - mit der Bitte um Kenntnisnahme.
Ich
LONES
A-18 (458.G4
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:Ich bitte, alle vs-Bearbeiter und vs-Hilfskräfte er-

neut eindringlichst auf die Notwendigkeit der peinlichsten

Beachtung des Grundsätzlichen Befehls des Führers vom

September l94l hinzuweisen. Ferner erinnere ich daran,

und gKdos. in Dienstgebäuden, in denen auch

protektoratsangehörige Beamte und Angestellte tätig sind,

- von besonders genehmigten Ausnahmen abgesehen - weder

bearbeitet noch aufbewahrt werden dürfen (Abschnitt II

Ziffer 8 der Geschäftsordnung über die Behandlung der

Verschlußsachen im Bereich des Deutschen Staatsministeriums

für Böhmen und Mähren und der Dienststellen mit Reichs-

auftragsverwaltung vom 20. September 1944 - I 2-7503/349 g).

Unter Bezugnahme auf den Runderlaß vom 28. November

1944 - I 2 - 7560 - ist ferner nachzuprüfen, ob der

Grundsätzliche Befehl des Führers vom 25. September l941

in allen Diensträumen deutscher Dienststellen, in denen vS

regelmäßig bearbeitet werden, aushängt. Abdrucke des

Grundsätzlichen Befehls können beim Generalreferat I 2

angefordert werden.

gez. Frank

A

Beglaubigt

SURE

Angestelrte

5

BN

Irmirk:  nilitt an Merm hii. Re I. domamek.

oratbeibf. hortey im.
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MR. 1. Hopa
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Der Reichsminister und Chef

Berlin W8, den

23. Februar 1945

der Reichskanzlei

Voßstraße 6

nister

Rk. 228 B g

Geheim!

-3 MRZ. 1945

An

Es wird gebeten, dieses Geschäfiszeichen

bei weiteren Schreiben anzugeben.

die Obersten Reichsbehörden

Betrifft: Verteilung von Geheimsachen und

geheimen Reichssachen.

Die Veröffentlichung eines deutschen geheimen Schreibens

dureh die Agentur Reuter hat dem Führer Veranlassung gegeben,

X

erneut auf die unbedingte Beachtung seines grundsätzlichen Be-

7 bemure :

fehls vom 25. September 1941 su dringen. Der Führer betonte

lmeag.

hierbei entschieden, eine weitgehende Verteilung von Geheimsa-

chen, namontlich von geheimen Reichssachen, sei im allgemeinen

deca

völlig falsch. Schon immer habe er darauf hingewiesen, daß nur

jei bre.

der unterrichtet werden dürfe, der unbedingt unterrichtet wer-

ur

den müsse. Heute würden geheime Reichssachen viel zu leichtfer-

Ye triWk

tig aus- und weitergegeben. pega

/sv

Der Führer hat angeordnet, daß seine Weisung vom 25. Sep-

Wn.ne

tember 194l noch einmal allen hierfür in Frage kommenden Stel-

G

E

len nachdrücklich in die Erinnerung surückgerufen wird. Ich

Rn

darf Sie bitten, das Weitere für Ihren Geschäftsbereich su ver-

anlassen.

M

M3

St.M.1A-18/45

567/45g
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Abschrift zu I 2 = 7560/204 g

Der Reichsminister und Chef

Berlin, den 23. Februar 1945

der Reichskanzlei

Rk. 228 E g

Seheim

An

die Obersten Reichsbehörden

Geheim!

Betr.: Verteilung von Geheimsachen und

geheimen Reichssachen.

Die Veröffentlichung eines deutschen geheimen

Schreibens durch die Agentur Reuter hat dem Führer Veran-

lassung gegeben, erneut auf die unbedingte Beachtung seines

grundsätzlichen Befehls vom 25. September l94l zu dringen.

Der Führer betonte hierbei entschieden, eine weitgehende

Verteilung von Geheimsachen, namentlich von geheimen Reichs-

sachen, sei im allgemeinen völlig falsch. Schon immer habe

er darauf hingewiesen, daß nur der unterrichtet werden dürfe,

der unbedingt unterrichtet werden müsge. Heute würden.

geheime Reichssachen viel zu leichtfertig aus- und weiter-

gegeben.

Der Führer hat angeordnet, daß seine Weisung vom

25. September l94l noch einmal allen hierfür in Frage kom-

menden Stellen nachdrücklicht in die Erinnerung zurückgerufen

wird. Ich darf Sie bitten, das Weitere für Ihren Geschäfts-

bereich zu veranlassen.

gez. Dr. L a m m e r s



Der Wehrmachtbevollmächtigte beim Deutschen
Prag, den 16.3.1945.
Staatsminister für Böhmen und Mähren und
Ruf 098/App. 1o41.
Befehlshaber im Wehrkreis Böhmen und Mähren
Kdr.d.Pi.
Nr.236/45 g.K.
Bezug: W Bv Ia(Ia/op) Nr.38o/45 g.K. vom ll.3.45.
inistera
Betr.: Ausbau von Böhmen und Mähren.
Elng.:
16 MRZ.1945
Anl._: - 1 - (Karte).
bor tromce
An den
-
Deutschen Staatsminister für Böhmen ünd Mähren
z.Hd.v.H.Ministerialrat Dr. G i e s
P r ag
In der Anlage wird zum o.a. Bezug eine Kartenübersicht
übersendet.
Für den Wehrmachtbevollmächtigten und Befehlshaber
Der Chef des Generalstabes
I.A.
Z.b{20 i
AMpv
y
1A-19a/45g.hd
732/v5g


